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Verwaltungsvorschrift Schule Nr. 7 /2008 
 
Prüfungsvorgaben und Hinweise für das Zentralabitur in den Fächern Deutsch,  
Mathematik und in den Fremdsprachen im Schuljahr 2009/10 
 
Zur Vorbereitung Ihrer Schülerinnen und Schüler auf das Zentralabitur 2009/10 erhalten Sie beige-
fügt die verpflichtenden Prüfungsschwerpunkte. Sie gelten für diejenigen, die im Schuljahr 
2009/10 die Abiturprüfung ablegen und orientieren sich an den im Schuljahr 2006/07 in Kraft 
gesetzten Rahmenlehrplänen für die gymnasiale Oberstufe. Zusammen mit den Einheitlichen Prü-
fungsanforderungen für die Abiturprüfung in dem jeweiligen Fach und den entsprechenden Teilen 
der dann gültigen AV Prüfungen bilden sie die Grundlage für die Abiturprüfung 2009/10. 

In den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik findet im Schuljahr 2009/10 erst-
malig eine gemeinsame Abiturprüfung in den Ländern Berlin und Brandenburg statt. Dafür haben 
sich beide Länder bezüglich ihrer rechtlichen Regelungen und fachlichen Gepflogenheiten so an-
genähert, dass die Bedingungen für die Prüflinge in beiden Ländern einheitlich sein werden. 

In der Anlage finden Sie neben den Prüfungsschwerpunkten auch eine Aufstellung der vorgesehe-
nen Änderungen in den einzelnen Fächern. Für das Land Berlin muss als rechtliche Grundlage für 
die Abiturprüfung nur die AV-Prüfungen geringfügig verändert werden. Diese erhalten Sie recht-
zeitig, spätestens zum Beginn des Schuljahres 2008/09, wenn die Schülerinnen und Schüler, die 
am Abitur 2010 teilnehmen, in die Qualifikationsphase eintreten werden.  
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